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Der Bebauungsplan besteht aus: 
Teil A  - Planteil, Planzeichnung im M 1 : 1000  
  Festsetzungen und Hinweise durch Planzeichen, Verfahrensvermerke 
Teil B  - Festsetzungen und Hinweise durch Text 
Teil C - Begründung 
 
C.I Rahmenbedingungen  
 
C.I.1 Anlass der Aufstellung und Struktur des Planungsgebiets  
 

 
Lage im Ort (© Digitales Orthophoto der Bayer. Vermessungsverwaltung) 

  
 

 
Gesamtplanungskonzept für die Flächen im Nordosten von Pfaffing (o.M) 
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Der Planungsumgriff liegt am Ortsrand von Pfaffing, westlich der Hauptstraße 
(Kreisstraße RO 41) und nördlich des Rathauses und der Grundschule. 

 
Die Gemeinde Pfaffing hat angesichts anstehender Veränderungen in der Einzel-
handelsstruktur in Pfaffing und der Notwendigkeit zum Ausbau der Kinderbetreu-
ungsinfrastruktur in Abstimmung mit der Grundeigentümerin ein Planungskonzept 
zur Nutzung eines Teils des nördlich von Rathaus und Grundschule liegenden land-
wirtschaftlichen Grünlands entwickelt, das als Grundlage für die weitere städtebau-
liche Entwicklung dient. Mit dem Bebauungsplan “Pfaffing-Nordost 1 – Sonderge-
biet großflächiger Einzelhandel“ soll nun der erste Abschnitt des Planungskonzepts 
umgesetzt werden, der zweite Teil “Pfaffing-Norddost 2 - Campus“ zum Neubau 
einer Kindertagesstätte und weiterer Gemeinbedarfsnutzungen soll mittelfristig re-
alisiert werden. 

 
Der heute in der Ortsmitte in beengter Lage bestehende Lebensmittelmarkt wird 
absehbar aufgegeben werden. Um die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung 
weiterhin sicherstellen zu können, soll deshalb im Nordosten von Pfaffing, direkt 
angrenzend an einen baulich verdichteten Siedlungszusammenhang, der über we-
sentliche Wohnanteile und einen anteiligen fußläufigen Einzugsbereich verfügt, ein 
neuer Markt entwickelt werden.  

 
Das Plangebiet wird derzeit als landwirtschaftliches Grünland genutzt und ist frei von 
Bäumen oder Sträuchern. Der Umgriff des Bebauungsplans Pfaffing-Nordost 1 um-
fasst bei einer maximalen Ausdehnung von ca. 90 m in nord-südlicher und ca. 90 m 
in ost-westlicher Richtung insgesamt eine Fläche von ca. 78 ha. Das Gelände steigt 
innerhalb des Geltungsbereichs von Südwesten (491,23 m ü. NHN) nach Nordosten 
(493,80 m ü. NHN) insgesamt um ca. 2,5 m. 

 
 
1.2  Planungsrecht  
 

 
Auszug Karte Raumstruktur Regionalplan, Lage der Gemeinde Pfaffing (o.M.)  
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Pfaffing liegt am nordwestlichen Rand der Region 18 Südostoberbayern und des 
Landkreises Rosenheim im allgemeinen öffentlichen Raum. Das Mittelzentrum Was-
serburg am Inn liegt etwa 10 km entfernt östlich von Pfaffing, das Mittelzentrum 
Ebersberg-Grafing (Region 17 München) ca. 12 km westlich. 

 
Der Standort erscheint mit seiner räumlichen Nähe zu den bestehenden Infrastruk-
tureinrichtungen Rathaus und Grundschule sinnvoll und ist mit dem Bushaltepunkt 
„Post“ in ca. 400 m fußläufiger Entfernung an das bestehende ÖPNV-Netz ange-
bunden. Der Standort ist somit städtebaulich integriert und entspricht den Zielen der 
Regional- und Landesplanung, sofern die Verkaufsfllächenbeschränkung für nicht 
zentrale Orte eingehalten wird (max. 1.200 m2 VK). 
 
In der laufenden 17. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Pfaffing 
wird der Geltungsbereich des Bebauungsplans als Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung Einzelhandel gemäß § 11 BauNVO dargestellt. Der Bebauungsplan ent-
spricht dieser Darstellung.  

   

 
17. Änderung des Flächennutzungsplans, Geltungsbereich des BP Pfaffing-Nordost 1 (o.M.)  

 
 

1.3   Verkehr  
Das Planungsgebiet wird über einen neuen Straßenanschluss an die Hauptstraße 
(Kreisstraße RO 41 erschlossen. Über die Stichstraße (neuer Straßenname: Kasta-
nienweg) werden die im Bereich des Sondergebiets vorgesehene Anlieferung und 
die Stellplätze des geplanten Marktes angefahren. Sie endet derzeit mit dem östli-
chen Rand des Geltungsbereichs und soll mit Umsetzung des zweiten Planungsab-
schnitts nach Osten bis zu einem Wendeplatz verlängert werden. 
 

1.4  Ver- und Entsorgung  
  Die grundsätzliche Versorgung im Planungsgebiet mit Trink- und Löschwasser ist 

durch eine Anschlussmöglichkeit an die vorhandenen Wasserleitungen gegeben.  
  Auch die Entsorgung von Schmutz- und Regenwasser ist grundsätzlich über einen 

Anschluss das bestehende Kanalnetz möglich.  
 Das Gebiet wird von der Bayernwerk AG mit Strom versorgt. 
 

Die Müllbeseitigung erfolgt durch den Betreiber und/oder den Landkreis Rosenheim. 
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1.5   Denkmalpflege  
Im Geltungsbereich oder im unmittelbaren Nähebereich liegen keine amtlich kartier-
ten Bau- oder Bodendenkmäler vor. Der Bebauungsplan enthält einen Hinweis zum 
Umgang mit Bodendenkmäler gemäß dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz 
(BayDSchG).  

 
 
3.   Planungskonzept 
 

  
Vorentwurf des Bebauungsplans „Pfaffing-Nordost 1“ (o.M.)  

 
 

3.1 Geltungsbereich  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans “Pfaffing-Nordost 1 – Sondergebiet groß-
flächiger Einzelhandel umfasst Teilflächen aus den Grundstücken Fl.Nrn 23 und 23/3 
der Gemarkung Pfaffing mit einer Gesamtgröße von ca. 0,78 ha. 
 

3.2 Art der baulichen Nutzung  
Die Baufläche im Geltungsbereich werden entsprechend der Planzeichnung als Son-
dergebiet mit der Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel gemäß § 11 
BauNVO, ausgewiesen. Allgemein zulässig ist ein Einzelhandelsbetrieb mit Kernsor-
timent Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs mit einer Verkaufsfläche von 
max. 1.200 m2. 
 

3.3 Maß der baulichen Nutzung  
bestimmt durch:  
• die Grundfläche GR (§ 19 BauNVO) von 2.400 m2. Dieser Wert umfasst das ge-
plante Marktgebäude einschließlich der geplanten Vordächer und untergeordneter 
Anbauten sowie freistehender haustechnischer Anlagen. Innerhalb der festgesetzten 
Grundfläche darf die Grundfläche des Hauptbaukörpers bis zu 2.130 m2 ausmachen. 
• die maximal zulässige Wandhöhe WH (5,00 m) (§ 18 BauNVO) (§ 20 BauNVO) 
 
Die Nutzungsziffern ermöglichen die Umsetzung eines Marktgebäudes gemäß der 
vorliegenden Planung des künftigen Betreibers. 
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3.4 Höhenlage, Bezugspunkte  
Für den Bauraum des geplanten Marktgebäudes eine absolute Höhe als unterer Be-
zugspunkt für die Bemessung der Wandhöhe festgesetzt. Die Bezugshöhe entspricht 
etwa der Höhe des Bestandsgeländes auf der westlichen Zugangsseite. Das bedeu-
tet, das das Gebäude auf der Ostseite aufgrund des hier höheren Geländes niedriger 
wirken wird. Außerdem erfolgt im Bebauungsplan eine Beschränkung von Gelände-
veränderungen (§ 9 Abs. 3 Satz 1 BauGB).  
 

3.5 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
abweichende Bauweise - offene Bauweise mit der Zulässigkeit von Gebäudelängen 
über 50 m (§ BauNVO).  
In der überbaubaren Fläche werden Bereiche abgegrenzt, innerhalb derer aus-
schließlich die Errichtung von Vordächern und untergeordneten Anbauten bzw. frei-
stehender haustechnischer Anlegen zugelassen wird. 
 

3.6 Abstandsflächen  
Die Abstandsflächen richten sich nach Art. 6 BayBO.  
 

3.7 Werbeanlagen  
Zum Schutz des Ortsbildes werden Werbeanlagen an den Ortsrändern nach Norden 
und Osten ausgeschlossen. Die Zahl freistehender Werbeanlagen (Pylon, Fahnen) 
wird begrenzt. Außerdem werden Werbeanlagen auf den Dachflächen, bewegliche 
Werbeanlagen und flächendeckend Anschläge an den Schaufenstern ausgeschlos-
sen. Die Werbeanlagen am Gebäude werden auf die Fassaden der Nord-, West, und 
Südseite beschränkt. Fremdwerbung wird generell ausgeschlossen. 
 

3.8 Einfriedungen  
Ebenfalls um das Orts- und Erscheinungsbild nicht zu beeinträchtigen, werden Ein-
friedungen mit Ausnahme solcher um freistehende haustechnische Anlagen ausge-
schlossen. 
 

3.9 Stellplätze, Nebenanlagen 
Im Bereich westlich des geplanten Marktgebäudes werden Stellplätze für KfZ und 
Fahrräder, Einkaufswagenüberdachungen Ladestationen für Elektromobilität und 
Packstationen zugelassen. Durch Festsetzung werden die Anzahl und Beschaffen-
heit der Stellplätze geregelt, außerdem die Durchgrünung der Stellplatzflächen. 
 

3.10 Grünordnung, Erneuerbare Energien und Klimaschutz 
Zur Einbindung der baulichen Anlagen in das Ortsbild, zur Gliederung und Verschat-
tung werden Festsetzungen getroffen für eine Durchgrünung der Baugrundstücke (§ 
9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB).  
Im Norden und Osten des Geltungsbereichs soll eine Ortsrandeingrünung entstehen. 
Zu diesem Zweck sind die festgesetzten Baumpflanzungen durch Sträucher und 
Strauchgruppen zu ergänzen. Weiterhin können die Pflanzflächen gestalterisch 
durch Staudenpflanzungen ergänzt werden.  
Um ein gewisses Maß an standortgerechter, heimischer Pflanzenauswahl zu sichern, 
wird eine nicht abschließende Artenliste für Baum- und Strauchpflanzungen vorge-
geben. Um ggf. auch auf klimatische Erfordernisse reagieren zu können, insbeson-
dere im Bereich der Stellplätze, können untergeordnet auch andere Arten verwendet 
werden. 
Zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen Pflanzung werden Pflanzqualitäten für 
Bäume und Sträucher festgesetzt.  
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Um Planungsspielräume für die Umsetzung zu eröffnen, kann von den festgesetzten 
Baumstandorten geringfügig abgewichen werden. Die Grundzüge der grünordneri-
schen Festsetzungen sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie nachbarschaftliche 
Belange.  
Um den Stellplatzbedarf des geplanten Einzelhandelsmarktes auf dem eigenen 
Grundstück zu decken, muss nahezu die gesamte, für Stellplätze zur Verfügung ste-
hende Fläche genutzt werden. Abweichend von der gemeindlichen Stellplatzsatzung 
sind daher bis auf wenige Ausnahmen keine Baumpflanzungen zwischen den Stell-
plätzen möglich. Um diesem Umstand in der Planung Rechnung zu tragen, entspricht 
die festgesetzte Anzahl der Bäume im Sondergebiet in der Summe den Anforderun-
gen der Stellplatzsatzung pro 4 Stellplätze einen Baum zu pflanzen. 
Gemäß Art. 44a BayBO besteht eine gesetzliche Solarpflicht. Seit 01.03.2023 sind 
bei Gewerbebauten auf den hierfür geeigneten Dachflächen in angemessener Aus-
legung Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie zu errichten 
und zu betreiben. Eine angemessene Auslegung ist erreicht, wenn mindestens 1/3 
der geneigten Dachfläche als Modulfläche genutzt wird.  
Der Neubau ist mit einem Flachdach geplant. Damit geht aber die gesetzliche Solar-
pflicht ins Leere und bedarf es einer satzungsrechtlichen Verpflichtung. Für den Gel-
tungsbereich wird zur Erfüllung der Solarpflicht eine Mindestsolarfläche von 1/3 der 
Dachfläche festgesetzt. 
Flachdachflächen über 25 m2, die nicht mit Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie 
überstellt sind, sind extensiv zu begrünen. 

 
3.11 Verkehrsflächen 

Die geplante Erschließungsstraße wird samt dem begleitenden Fuß- und Radweg 
als öffentliche Verkehrsfläche dargestellt, ebenso geplante Fuß- und Radweg der 
künftig westlich der Kreisstraße errichtet werden soll. 
 
 

5.   Flächenbilanz und bauliche Nutzung  

 
 

Bruttobauland (Geltungsbereich)   0,8014 ha = 100,00 % 
Nettobauland (Sondergebiet) 0,6348 ha = 79,21 % 
öffentliche Verkehrsfläche 0,1666 ha = 20,79 % 



Gemeinde Pfaffing  BP „Pfaffing-Nordost 1 – Sondergebiet großflächiger Einzelhandel“,  
Teil C – Begründung (Fassung vom 12.03.2026)                         Seite 8 von 8  
 

6.   Realisierung  
 
6.1  Bodenordnende Maßnahmen  
  Die neuen Grundstücke für den Markt und die Verkehrsflächen sind aus den beste-

henden Grundstücken heraus zu parzellieren. 
 
6.2  Erschließungskosten  
 Die Erschließungskosten werden im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags auf die 

Nutzer umgelegt. 
 
 
 

Pfaffing, 12. März 2025 Germering, 12. März 2025 
 
 

…………………………………………… …………………………………………. 
Josef Niedermeier 
Erster Bürgermeister 
 

Till Fischer 
AKFU Architekten und Stadtplaner 

 


